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Informationen 
zur Trinkwasseranalyse gemäß § 21 der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 

Stand: 13.06.2023 

Parameter Einheit Grenzwert der 
Trinkwasser- 

verordnung 2001 

Wasserwerk 
Kevelaer-Keylaer 

Härte °dH - 7,44 

Karbonathärte °dH - 1,32 

Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l - 0,47 

Basekapazität bis pH 8,2 mmol/l - 0,02 

Härtebereich lt. WRMG  - Weich 

pH-Wert pH 6,5 - 9,5 8,69 

elektrische Leitfähigkeit (20°) µS/cm 2.500 387 

TOC (Organischer Kohlenstoff) mg/l - 1,8 

Kationen:    

Calcium mg/l - 39,5 

Magnesium mg/l - 8,3 

Eisen mg/l 0,20 < 0,01 

Mangan mg/l 0,05 < 0,01 

Aluminium mg/l 0,20 < 0,01 

Natrium mg/l 200 16,8 

Kalium mg/l -  5  

Ammonium mg/l 0,50 < 0,02 

Nickel mg/l 0,020 0,013 

Chrom mg/l 0,050 0,025 

Quecksilber mg/l 0,0010 < 0,0001 

Selen mg/l 0,0100 < 0,0010 

Anionen:    

Nitrat mg/l 50 19,2 

Chlorid mg/l 250 29,3 

Sulfat mg/l 240 91,4 

Phosphat mg/l P 2,20** 0,65 

Uran mg/l 0,010 0,00076 
**zulässige Zugabe nach § 11, TrinkwV 2001, berechnet als mg/l P 
 

Das Trinkwasser wird nicht gechlort. 
 
Erläuterungen: 
Milligram pro Liter mg/l 1/1.000 Gramm pro Liter 

 

Bekanntmachung 
gemäß § 16 der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 

Aufbereitungsstoffe zur Trinkwasseraufbereitung 
 

Folgende Aufbereitungsstoffe werden im Zuge der 
Trinkwasseraufbereitung im Wasserwerk Kevelaer-Keylaer eingesetzt: 

Kalk, Luft-Kohlensäure und Phosphat 
 

Stadtwerke Kevelaer 
Kroatenstraße 125 
47623 Kevelaer 
Telefon: ( 0 28 32 ) 93 13 - 0 
 
Bereitschaftsdienst 
Telefon: ( 0 28 32 ) 93 13 – 94 
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Werkstoffe in der Trinkwasser-Installation  
im Versorgungsbereich der Stadtwerke Kevelaer 

 
Werkstoffe, Bauteile und Apparate für die Trinkwasser-Installation müssen den einschlägigen Produkt-Normen und 
Regelwerken (z.B. DIN/DVGW) entsprechen. Die DIN 50930-6 enthält für die in der Hausinstallation verwendeten 
Rohrleitungswerkstoffe wasserseitige Einsatzbereiche. Diese Einsatzbereiche werden im Folgenden kurz dargestellt und 
anhand der entsprechenden Parameter des Trinkwassers des Wasserwerkes Kevelaer unter hygienischen Gesichtspunkten 
kommentiert.  
 
Kupfer 

Der Einsatz von Kupfer ist dann zulässig, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
- Der pH-Wert liegt bei 7,4 oder höher 
- Bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 darf der TOC-Wert 1,5 mg/l nicht überschreiten 
 
Analysenergebnisse im Versorgungsbereich der Stadtwerke Kevelaer 
 

 pH-Wert TOC-Wert 

Wasserwerk Kevelaer 8,69 1,8 

 
Aufgrund der durch die Trinkwasserverordnung 2001 und DIN 50930-6 festgelegten Anwendungsbereiche ist der Einsatz 
von Kupfer im Versorgungsbereich der Stadtwerke Kevelaer zulässig. 
 
Innenverzinntes Kupfer  

Innenverzinntes Kupfer (Verzinnung nach DVGW W 534) kann im Versorgungsbereich der Stadtwerke Kevelaer ohne 
Einschränkungen eingesetzt werden. 
 
Kupferlegierungen für Armaturen 

Bei Armaturen aus Rotguss sollten nur Legierungen nach DIN 50930-6 eingesetzt werden, die einen verminderten Nickel- 
und Bleigehalt aufweisen. Bei dem Einsatz von Armaturen mit elektrolytischer Vernickelung der Außenoberfläche ist zur 
Einhaltung des Grenzwertes der Trinkwasserverordnung für Nickel zu berücksichtigen, dass die Nickelkonzentration im 

Trinkwasser bei 0,01 mg/l liegt. 
 
Nichtrostende Stähle 

Nichtrostende Stähle können im Versorgungsbereich der Stadtwerke Kevelaer ohne Einschränkungen eingesetzt werden. 
 
Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe 

Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe sind in der Trinkwasser-Installation dann einsetzbar, wenn die Zusammensetzung 
des Zinküberzuges (Rohr und Rohrverbinder) die in DIN 50930-6 festgelegten Werte nicht überschreiten. Dies wird durch 
das DVGW-Prüfzeichen dokumentiert. Wasserseitig müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 
 

KB8,2 < 0,5 mmol/l und KS4,3 > 1,0 mmol/l 
 
Analysenergebnisse im Versorgungsbereich der Stadtwerke Kevelaer  
 

 KB8,2 KS4,3 

Wasserwerk Kevelaer 0,02 0,46 

 
Aufgrund des niedrigen KS4,3-Wertes im Trinkwasser des Wasserwerkes Kevelaer ist der Einsatz schmelztauchverzinkter 
Eisenwerkstoffe (Rohre und Verbinder) nicht mehr zulässig. 
 
Kunststoffe 

Für Kunststoff-Rohrleitungen und Installationssysteme gibt es unabhängig von der Wasserbeschaffenheit zurzeit keine 
Einsatzbeschränkungen. Diese Werkstoffe müssen den einschlägigen DIN-Normen und DVGW-Arbeitsblättern entsprechen.  
 
Anmerkung:  

Verantwortlich für die sach- und fachgerechte Planung und Ausführung der Installation ist der Planer/Installateur (DIN 1988), 
dem obliegt, bei der Wahl der Werkstoffe die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. den Stand der Technik zu 
berücksichtigen (§ 17 TrinkwV 2001). Die hygienische Bewertung der Zulässigkeit des Werkstoffes ist folglich nur ein 
wichtiger Teilaspekt der Auswahlkriterien. 


